
Swiss Volley Region Innerschweiz | Räbengasse 36 | 6422 Steinen| info@sv-ri.ch | www.sv-ri.ch

Seite 1

Prozess Spielverschiebung, vers. 25.10.22

Eingabe Spielverschiebung

In diesem Dokument wird der Prozess der Spielverschiebung beschrieben. Nicht alle Bilder sind von 
der gleichen Spielverschiebung.

Die Eingabe erfolgt nach Verursacher-Prinzip und muss mind. 7 Tage vor dem ursprünglichen Spiel, 
oder wenn das Spiel vorverschoben wird vor dem neuen Datum, von beiden Teams bestätigt worden 
sein. Eine Spielverschiebung ist erst dann gültig, wenn die Geschäftsstelle den Antrag ebenfalls 
genehmigt und der Status des Spiels auf "bestätigt" ist. Ohne diese Bestätigung wird das Spiel wie 
ursprünglich geplant ausgetragen. 

Die Teams können sich vorgängig bilateral über die Verschiebung einigen und dann den Antrag 
eingeben. Anders als früher, muss der Schiedsrichter nicht mehr in diesen Prozess eingebunden wer-
den.

Um eine Spielverschiebung zu beantragen müsst ihr (Admin oder Spielplanverantwortlicher) euch ein-
loggen und über die Funktion Spielplan/Spielbetrieb auf „Spiele“ gehen und das Icon Kalender drücken.

Anschliessend könnt ihr die neuen Daten des
Spieles eintragen.  

Bitte beachtet, dass nur das Heimteam eine 
Änderung der Halle beantragen kann. Wenn das
Gastteam der Verursacher ist, muss die Halle in
einem 2. Antrag durch das Heimteam geändert
werden.
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Sobald ihr die Spielverschiebung beantragt habt, wird das Spiel in der Liste blau hinterlegt, bis der An-
trag von beiden Parteien angenommen wird.

Hinweis: Nur Vereinsadmins und Spielplanverantwortliche können Verschiebungsanträge erstellen/be-
stätigen.

Antrag bestätigen:

Der Verein erhält eine Benachrichtigung, dass ein Antrag einge-
reicht wurde. Der Verursacher kann bis zu 3 Vorschläge unter-
breiten. Können sich die Teams nicht einigen, bleibt das Spiel wie 
urspünglich geplant bestehen.

Unter Spielplan/Spielbetrieb -> Spielverschiebungen, beim be-
troffenen Spiel auf den Stift (Bearbeiten) klicken und den Antrag 
annehmen oder ablehnen.

Wichtig: Anträge älter als 30 Tage werden von der Geschäftsstelle 
abgelehnt und müssen bei Bedarf neu eingereicht werden.
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Der Schiri

Sobald beide Teams die Mutation bestätigt haben, werden der Schiri und die Geschäftsstelle über die 
Verschiebung informiert. Ab diesem Zeitpunkt wird der Schiri in diesen Prozess einbezogen und kann 
den Einsatz am neuen Datum ablehnen, wenn er/sie verhindert ist.

Unter SR-Aufbietung -> Meine Aufgebote findet der Schiri das betroffene Spiel:

Bei der betroffenen Zeile erscheinen 3 Punkte. Wenn man darauf klickt erscheinen mehrere Symbole, 
darunter ein Minus zeichen, mit welchem er/sie den Einsatz ablehnen kann. 

Wird der Antrag innert 48h nicht abgelehnt, gilt er als akzeptiert und die Verantwortung bleibt beim 
Schiri.
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Ablehnung

Wenn ein Schiri den Einsatz ablehnt, geht das Spiel automatisch in die Börse, die Verantwortung geht 
auf den Verursacher über. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt der Verein dafür verantwortlich ist, 
dass ein Schiri gefunden wird! 

Eintragungstypen: MB = Meisterschaftsbetreiber (Geschäftsstelle) / SR = Schiedsrichter / Verein = Verursacher Verschiebung

Spätestens 96h vor Spielbeginn muss der Verein aktiv einen Schiedsrichter suchen. Wenn ein neuer 
Schiri gefunden wurde, kann dieser das Spiel aus der Börse nehmen.

Rechnungsstellung 

Die Geschäftsstelle erhebt wie bis anhin eine Gebühr für eine Spielverschiebung. Die Kosten betragen 
für Änderungen in Bezug auf Anspielzeit und/oder Datum CHF 30.00. Reine Hallenändernungen sind 
weiterhin kostenlos, müssen aber dennoch mit einem Antrag eingereicht werden.


